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Martin Stoll

Sie zwängten sich durchÖffnun
gen vonAuslaufbuchten, kletter
ten über Zäune und Mauern,
stiessen nicht abgeschlossene
Türen auf. Elf Schweineställe in
der Deutschschweiz habenTier
schutzaktivisten letztes Jahr
heimlich besucht.Mit hastig auf
genommenen Bildern dokumen
tieren sie, was sonst kaum je
mand zu Gesicht bekommt: Ein
Tier, demwegen eines unbehan
delten Nabelbruchs das Gedärm
aus demBauch hängt. Schweine,
denen verhaltensgestörteArtge
nossen die Schwänze abgebissen
haben. Immerwieder sind in den
160 Minuten Bildmaterial von In
sekten geplagte, stark verdreck
te undvon gestresstenArtgenos
sen verletzte Tiere zu sehen.

«Es regiert der Profit», sagt
Tobias Sennhauser, Präsident
des Vereins Tier im Fokus, der
sich für «die Würde und den
Schutz aller Tiere» einsetzt. Die
Videoaufnahmen hat die Orga
nisation der Redaktion Tamedia
und dem«Kassensturz» zugäng
lich gemacht. Sennhauser sagt:
Mit den Bildern zu skandalösen
Zuständen in Schweizer Sau
ställen sei belegt, dass der Voll
zug des Tierschutzgesetzes wir
kungslos sei. «Selbst grundle
gende Bedürfnisse der Schweine
werden missachtet», sagt er.

Die angeprangerten Schwei
nehalter sprechen von einerDif
famierungskampagne.Amtliche
Tierschutzkontrollen hätten bei
ihnen noch nie zu Beanstandun
gen geführt, sagenmehrere Bau
ern. 90 Prozent aller Kontrollen
in konventionellen Schweine
ställen finden in der Schweiz
nach Voranmeldung der Behör
den statt. Künftigwerden es noch
80 Prozent sein. «In jedem Sau
stall gibt es Momente, in denen
etwas nicht rundläuft», wehrt
sich ein Schweinemäster. Die
in ihre Ställe eingedrungenen
NutztierhaltungsGegner wür
den von Schweinehaltungwenig
verstehen.

Schweine geniessen gleichen
Schutz wie Haustiere
Die Zürcher Stiftung für das Tier
im Recht, welche das Videoma
terial ebenfalls gesichtet hat, be
urteilt die Situation anders:
Sie hat gegen neun Schweinehal
ter in den Kantonen Zürich, Bern,
Luzern, St. Gallen und Solothurn
Strafanzeige wegen Verstössen
gegen das Tierschutzgesetz und
Tierquälerei eingereicht. Auch
diese Organisation bemängelt,
dass Schweinen heute ein art
gerechtes Leben verunmöglicht
werde. «Die effiziente Nutzung
derTiere steht imVordergrund»,
sagt Vanessa Gerritsen, stell
vertretende Geschäftsführerin
der Stiftung. In den Strafanzei
gen kritisiert die Organisation,
dass die Leidens und Empfin
dungsfähigkeit von Nutztieren
in der konventionellen Fleisch
industrie oft zuwenig Beachtung
finde. «DasWohlergehen und die
WürdevonNutztieren sind eben
so geschützt wie etwa jene von
Hunden oder Katzen», heisst es
in denAnzeigen an die kantona
len Staatsanwaltschaften und
Untersuchungsämter.

Dass es in der strafrechtlichen
Umsetzung der geltenden Tier

schutzBestimmungen grosse
Unterschiede gibt, ist offensicht
lich. Eine Auswertung der Ver
urteilungen von kantonalen
Staatsanwaltschaften, Gerichten
und Veterinärämtern zeigt, dass
es zum Beispiel bei Hunden viel
häufiger zu Verurteilungen we
gen Tierschutzdelikten kommt
als bei Nutztieren.Am seltensten
werdenHühner und Schweine
halter verurteilt.

Kommt es zu einerBestrafung
von fehlbaren Schweinehaltern,
sind in den Gerichtsakten dafür
oft krasseVerletzungen derHal
tungsbedingungen dokumen

tiert. Gesundheitlich angeschla
gene Tierewerden statt gepflegt
oder vom Tierarzt auf dem Hof
erlöst zum Schlachthaus gekarrt
– in der Hoffnung, hier noch
einen Gewinn erzielen zu kön
nen. Amtstierärzte stellen dort
leidende Tiere mit Abszessen,
lahmen Beinen oder blutenden
Nabelbrüchen fest. In denUnter
suchungen treffen Ermittler
dann oft auf überforderte oder
gleichgültige Nutztierhalter. Die
«SonntagsZeitung» thematisier
te vor einem JahrVerurteilungen
von Schweinehaltern. ImKanton
Luzern hatte ein Züchter Tiere

mit starkenVerletzungen einfach
liegen lassen. Die Untersu
chungsbehörden fanden im Stall
Schweinekadaver, welche der
Halter nicht entsorgt hatte.

Konsumentenschutz will
eineWhistleblower-Stelle
Dabei können diemeisten in der
Schweiz lebenden Schweine nur
auf den gesetzlich vorgeschrie
benenMinimalStandard zählen:
Im letzten Jahr wurden in der
Schweiz gerade mal 1,9 Prozent
BioSuisseSchweine geschlach
tet, 65,8 Prozent stammten laut
Statistik des Bundesamts für

Landwirtschaft aus konventio
neller Produktion.

Dieses billige Schweinefleisch
geht grösstenteils in den Gastro
kanal. Restaurants, Heime, Kan
tinen und Takeaways setzen
heute kaum auf ethisch sauber
produzierte Ware. «In der
Schweizer SchweinefleischPro
duktion ist die Gefahr deshalb
gross, dass Tiere schlecht gehal
ten werden», sagt Sara Stalder,
Geschäfsleiterin der Stiftung für
Konsumentenschutz.

Damit das Vertrauen ins
Schweinefleisch nicht nochwei
ter erodiert, fordert sie eine in der

ProduzentenCommunity gut
verankerteWhistleblowerStelle.
«Bei jedemTierhaltungsskandal
wird klar, dassMissstände schon
längst vermutet wurden oder
bekannt waren. Nur wurde ge
schwiegen», sagt Stalder.

Im Kampf um ein besseres
Image setzt die Branchenorga
nisation Suisseporcs auf Live
Bilder aus einem Stall, auf denen
eineMuttersaumit ihren Ferkeln
zu sehen ist. Die unschönen,
von «veganenTierrechtsaktivis
ten» bei «illegalen nächtlichen
Einbruchaktionen» hergestell
ten Bilder will SuisseporcsPrä
sident Meinrad Pfister nicht
kommentieren.

Zweifellos steht die Schwei
nebranche unter Druck: In den
nächsten Monaten starten die
Diskussionen über die Massen
tierhaltungsinitiative. Sie stellt
die Würde des Tieres ins Zent
rum der landwirtschaftlichen
Tierhaltung und verlangt einen
Paradigmenwechsel imUmgang
mit Nutztieren. Schweine sollen
sich frei auf Wiesen und im
Schlamm bewegen können, die
Besamung soll nur noch natür
lich erfolgen.

Auch Kaspar Jörger, Leiter der
Abteilung Tierschutz beim Bun
desamt für Lebensmittelsicher
heit und Veterinärwesen (BLV),
sieht Handlungsbedarf: «Beim
Auslauf und punkto Beschäfti
gung der Tiere wird sich etwas
bewegen müssen», sagt er.
Wie die Zustände in Schweizer
Schweineställen sind, ermittelt
das Amt gegenwärtig: Völlig
legal, aber unangemeldet, haben
die Kantonstierärzte im Auftrag
des Bundes in den vergangenen
drei Jahren zahlreiche Schweizer
Schweinehalter einer vertieften
Kontrolle unterzogen.Die Ergeb
nissewerden noch in diesem Jahr
erwartet.

Drastische Bilder aus Schweizer Ställen
Unwürdige Tierhaltung Heimlich aufgenommene Videos von Tierschützern zeigen,
wie Schweine auf hiesigen Höfen leiden. Bauern in fünf Kantonen werden verklagt.

Im eigenen Dreck: Verdeckt aufgenommenes Bild aus einem Schweizer Schweinestall. Foto: Tier im Fokus

Tiere auf demHof zu schlachten,
ist vom 1. Juli an offiziell erlaubt.
Der Entscheid, den der Bundes
rat letzte Woche gefällt hat,
kommt für Mischa Hofer einem
Startschuss gleich: Der 42Jähri
ge aus dem bernischen Lützel
flüh bietet mit seiner Firma
Bauernbetrieben und Fleischver
marktern neu an, Rindvieh,
Schweine sowie Ziegen und
Schafe direkt vor Ort zu töten.

Dabei wird jede Schlachtung
gefilmt, die OhrmarkenNum
mer des Tiers soll die Rückver
folgbarkeit sichern. «Wir bieten
gegenüber den Konsumenten so
völlige Transparenz», verspricht
Hofer. Er ist überzeugt, dass die
Videoüberwachung auch die
Mitarbeiter und Bauern sensibi
lisiere: «Die Tiere werden sanf
ter behandelt.»

Hofer unterstützt deshalb
einen Vorstoss von Daniel Jo
sitsch (SP), über den heute der
Ständerat entscheidet. Neu sol

len in allen Schlachtbetrieben
Videokameras laufen müssen.
Nach heutiger Rechtslage be
stimmen die Schlachthofbetrei
ber jeweils eine Person, die für
die Kontrolle zuständig ist, be
gleitet von stichprobenartigen
Überprüfungen durch amtliche
Tierärzte. Anders als diese
Selbstkontrolle seien Videoauf
nahmen eine «zuverlässige und
objektive Vollzugsgrundlage für
die amtlichen Tierärzte», sagt
Rechtswissenschaftler Jositsch.

Das Leiden lindern
Der SPPolitiker will das «im
mense Leiden» derTiere lindern.
Wie ein Bericht des Bunds An
fang Jahr gezeigt hat, lässt ein
Teil der Schlachthofbetreiber die
Tiere unnötig leiden.

Der Schweizer FleischFach
verband lehnt Jositschs Forde
rung ab. Er befürchte hohe In
vestitionen und eine unange
messene Belastung, gerade auch

mit Blick auf dieMitarbeiter. Kri
tiker sprechen von einem Klima
desMisstrauens, das geschaffen
werde. Jositsch dagegen will die
Persönlichkeitsrechte der Mit
arbeiter und das Datenschutz
rechtwahren, indem nur die zu
ständigen Behörden das Video
material einsehen können und
dieses zeitlich begrenzt aufbe
wahrt werden soll.

Auch derBundesrat empfiehlt
denVorstoss zurAblehnung.Das
Bundesamt für Lebensmittel
sicherheit und Veterinärwesen
(BLV) arbeitet eigenen Angaben
gemäss daran, die Situation zu
verbessern. Insbesondere habe
es die zuständigen kantonalen
Behörden aufgefordert, in den
betroffenen Betrieben mit So
fortmassnahmen eine tier
schutzkonforme Situation her
zustellen.

Von diesen Verbesserungen,
wendet Cesare Sciarra vom
Schweizer Tierschutz (STS) ein,

merke man «nicht viel». «Gera
de in den mittleren und kleine
ren Schlachtbetrieben sind viel
zu selten amtliche Tierärzte vor
Ort, umProbleme zu sehen.» Die
Videodokumentation könne des
halb ein wichtiger Ansatzpunkt
für Verbesserungen sein.

ZumWohl der Tiere
Zu den Branchenakteuren, die
heute schon aufVideo setzen, ge
hört der Fleischerverabeiter Mi
carna. In Courtepin FR über
wacht eine Kamera den Schlacht
prozess. Micarna betont, das
Instrument zumWohl der Tiere
einzusetzen – nicht zurÜberwa
chung der Mitarbeiter.Wie viele
Vorfälle dank Kamera transpa
rent geworden sind, dazu äus
sert sich Micarna nicht. Ebenso
unbeantwortet lässt die Firma
die Frage,wasmit fehlbarenMit
arbeitern passiert.

Stefan Häne

Videobeweis im Schlachthof
Der Ständerat entscheidet heute über eine obligatorische Kameraüberwachung.


